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1. Einleitung 

Die Wissenschaftlichen Dienste sind – auch unter Bezugnahme auf die Istanbul-Konvention1 – 
gebeten worden, in Deutschland geltende gesetzliche Regelungen zu benennen, die der Verhinde
rung von häuslicher sowie „psychischer/emotionaler“ Gewalt – insbesondere auch gegenüber 
Frauen und Kindern – dienen können.  

2. Strafrecht 

Aus dem Strafgesetzbuch kommen bei häuslicher Gewalt unter anderem die allgemeinen Körper
verletzungsdelikte in Betracht (§§ 223 ff. StGB2). Wenn kein unmittelbares körperliches Einwir
ken vorliegt, können Straftaten gegen die persönliche Freiheit verwirklicht sein, etwa Nötigung, 
Bedrohung oder Freiheitsberaubung (§§ 239 ff. StGB). In Betracht kann auch das Vorliegen einer 
strafbaren Nachstellung gemäß § 238 StGB kommen:  

  § 238 StGB Nachstellung 

  (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer einer anderen 
Person in einer Weise unbefugt nachstellt, die geeignet ist, deren Lebensgestaltung nicht un
erheblich zu beeinträchtigen, indem er wiederholt 

  1. die räumliche Nähe dieser Person aufsucht, 

  2. unter Verwendung von Telekommunikationsmitteln oder sonstigen Mitteln der Kommuni
kation oder über Dritte Kontakt zu dieser Person herzustellen versucht, 

  3. unter missbräuchlicher Verwendung von personenbezogenen Daten dieser Person 

  a) Bestellungen von Waren oder Dienstleistungen für sie aufgibt oder 

  b) Dritte veranlasst, Kontakt mit ihr aufzunehmen, 

  4. diese Person mit der Verletzung von Leben, körperlicher Unversehrtheit, Gesundheit oder 
Freiheit ihrer selbst, eines ihrer Angehörigen oder einer anderen ihr nahestehenden Person 
bedroht, 

  5. zulasten dieser Person, eines ihrer Angehörigen oder einer anderen ihr nahestehenden Per
son eine Tat nach § 202a, § 202b oder § 202c begeht, 

  6. eine Abbildung dieser Person, eines ihrer Angehörigen oder einer anderen ihr nahestehen
den Person verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich macht, 

 

1 Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Ge
walt und erläuternder Bericht, Istanbul, 11. Mai 2011, abrufbar unter: https://rm.coe.int/1680462535  (Stand 
dieser und sämtlicher nachfolgender Internet-Quellen: 18.12.2024). 

2 Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), das zuletzt 
durch Artikel 2 Absatz 2 des Gesetzes vom 7. November 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 351) geändert worden ist 
(https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/, englische Übersetzung mit Stand vom 22. November 2021 abrufbar 
unter https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/index.html). 

https://rm.coe.int/1680462535
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/index.html
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  7. einen Inhalt (§ 11 Absatz 3), der geeignet ist, diese Person verächtlich zu machen oder in 
der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen, unter Vortäuschung der Urheberschaft der Per
son verbreitet oder der Öffentlichkeit zugänglich macht oder 

  8. eine mit den Nummern 1 bis 7 vergleichbare Handlung vornimmt. 

  (2) In besonders schweren Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 bis 7 wird die Nachstellung mit 
Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Ein besonders schwerer Fall liegt 
in der Regel vor, wenn der Täter 

  1. durch die Tat eine Gesundheitsschädigung des Opfers, eines Angehörigen des Opfers oder 
einer anderen dem Opfer nahestehenden Person verursacht, 

  2. das Opfer, einen Angehörigen des Opfers oder eine andere dem Opfer nahestehende Person 
durch die Tat in die Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung bringt, 

  3. dem Opfer durch eine Vielzahl von Tathandlungen über einen Zeitraum von mindestens 
sechs Monaten nachstellt, 

  4. bei einer Tathandlung nach Absatz 1 Nummer 5 ein Computerprogramm einsetzt, dessen 
Zweck das digitale Ausspähen anderer Personen ist, 

  5. eine durch eine Tathandlung nach Absatz 1 Nummer 5 erlangte Abbildung bei einer Tat
handlung nach Absatz 1 Nummer 6 verwendet, 

  6. einen durch eine Tathandlung nach Absatz 1 Nummer 5 erlangten Inhalt (§ 11 Absatz 3) 
bei einer Tathandlung nach Absatz 1 Nummer 7 verwendet oder 

  7. über einundzwanzig Jahre ist und das Opfer unter sechzehn Jahre ist. 

  (3) Verursacht der Täter durch die Tat den Tod des Opfers, eines Angehörigen des Opfers 
oder einer anderen dem Opfer nahestehenden Person, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von ei
nem Jahr bis zu zehn Jahren. 

Strafbar kann es auch sein, die Fürsorgepflicht gegenüber Kindern zu verletzen: 

  § 171 StGB Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht 

  Wer seine Fürsorge- oder Erziehungspflicht gegenüber einer Person unter sechzehn Jahren 
gröblich verletzt und dadurch den Schutzbefohlenen in die Gefahr bringt, in seiner körperli
chen oder psychischen Entwicklung erheblich geschädigt zu werden, einen kriminellen Le
benswandel zu führen oder der Prostitution nachzugehen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
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3. Zivilrecht 

3.1. Gewaltschutzgesetz 

Das Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen (Gewaltschutzge
setz - GewSchG)3 sieht verschiedene gerichtliche Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt und 
Nachstellungen vor: 

  § 1 Gerichtliche Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt und Nachstellungen 

  (1) Hat eine Person vorsätzlich den Körper, die Gesundheit, die Freiheit oder die sexuelle 
Selbstbestimmung einer anderen Person widerrechtlich verletzt, hat das Gericht auf Antrag 
der verletzten Person die zur Abwendung weiterer Verletzungen erforderlichen Maßnahmen 
zu treffen. Die Anordnungen sollen befristet werden; die Frist kann verlängert werden. Das 
Gericht kann insbesondere anordnen, dass der Täter es unterlässt, 

  1. die Wohnung der verletzten Person zu betreten, 

  2. sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung der verletzten Person aufzuhalten, 

  3. zu bestimmende andere Orte aufzusuchen, an denen sich die verletzte Person regelmäßig 
aufhält, 

  4. Verbindung zur verletzten Person, auch unter Verwendung von Fernkommunikationsmit
teln, aufzunehmen, 

  5. Zusammentreffen mit der verletzten Person herbeizuführen, 

  soweit dies nicht zur Wahrnehmung berechtigter Interessen erforderlich ist. 

  (2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn 

  1. eine Person einer anderen mit einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit, 
der Freiheit oder der sexuellen Selbstbestimmung widerrechtlich gedroht hat oder 

  2. eine Person widerrechtlich und vorsätzlich 

  a) in die Wohnung einer anderen Person oder deren befriedetes Besitztum eindringt oder 

  b) eine andere Person dadurch unzumutbar belästigt, dass sie ihr gegen den ausdrücklich er
klärten Willen wiederholt nachstellt oder sie unter Verwendung von Fernkommunikations
mitteln verfolgt. 

  Im Falle des Satzes 1 Nr. 2 Buchstabe b liegt eine unzumutbare Belästigung nicht vor, wenn 
die Handlung der Wahrnehmung berechtigter Interessen dient. 

  (3) In den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 oder des Absatzes 2 kann das Gericht die Maßnahmen 
nach Absatz 1 auch dann anordnen, wenn eine Person die Tat in einem die freie Willensbe
stimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit begangen hat, in 
den sie sich durch geistige Getränke oder ähnliche Mittel vorübergehend versetzt hat. 

 

3 Gewaltschutzgesetz vom 11. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3513), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
10. August 2021 (BGBl. I S. 3513) geändert worden ist (https://www.gesetze-im-internet.de/gewschg/). 

https://www.gesetze-im-internet.de/gewschg/
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Die verletzte Person erhält die Möglichkeit, die Überlassung einer gemeinsam genutzten Woh
nung zu verlangen: 

  § 2 Überlassung einer gemeinsam genutzten Wohnung 

  (1) Hat die verletzte Person zum Zeitpunkt einer Tat nach § 1 Abs. 1 Satz 1, auch in Verbin
dung mit Abs. 3, mit dem Täter einen auf Dauer angelegten gemeinsamen Haushalt geführt, so 
kann sie von diesem verlangen, ihr die gemeinsam genutzte Wohnung zur alleinigen Benut
zung zu überlassen. 

  (2) Die Dauer der Überlassung der Wohnung ist zu befristen, wenn der verletzten Person mit 
dem Täter das Eigentum, das Erbbaurecht oder der Nießbrauch an dem Grundstück, auf dem 
sich die Wohnung befindet, zusteht oder die verletzte Person mit dem Täter die Wohnung ge
mietet hat. Steht dem Täter allein oder gemeinsam mit einem Dritten das Eigentum, das Erb
baurecht oder der Nießbrauch an dem Grundstück zu, auf dem sich die Wohnung befindet, 
oder hat er die Wohnung allein oder gemeinsam mit einem Dritten gemietet, so hat das Ge
richt die Wohnungsüberlassung an die verletzte Person auf die Dauer von höchstens sechs 
Monaten zu befristen. Konnte die verletzte Person innerhalb der vom Gericht nach Satz 2 be
stimmten Frist anderen angemessenen Wohnraum zu zumutbaren Bedingungen nicht be
schaffen, so kann das Gericht die Frist um höchstens weitere sechs Monate verlängern, es sei 
denn, überwiegende Belange des Täters oder des Dritten stehen entgegen. Die Sätze 1 bis 3 
gelten entsprechend für das Wohnungseigentum, das Dauerwohnrecht und das dingliche 
Wohnrecht. 

  (3) Der Anspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, 

  1. wenn weitere Verletzungen nicht zu besorgen sind, es sei denn, dass der verletzten Person 
das weitere Zusammenleben mit dem Täter wegen der Schwere der Tat nicht zuzumuten ist 
oder 

  2. wenn die verletzte Person nicht innerhalb von drei Monaten nach der Tat die Überlassung 
der Wohnung schriftlich vom Täter verlangt oder 

  3. soweit der Überlassung der Wohnung an die verletzte Person besonders schwerwiegende 
Belange des Täters entgegenstehen. 

  (4) Ist der verletzten Person die Wohnung zur Benutzung überlassen worden, so hat der Täter 
alles zu unterlassen, was geeignet ist, die Ausübung dieses Nutzungsrechts zu erschweren 
oder zu vereiteln. 

  (5) Der Täter kann von der verletzten Person eine Vergütung für die Nutzung verlangen, so
weit dies der Billigkeit entspricht. 

  (6) Hat die bedrohte Person zum Zeitpunkt einer Drohung nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, auch 
in Verbindung mit Abs. 3, einen auf Dauer angelegten gemeinsamen Haushalt mit dem Täter 
geführt, kann sie die Überlassung der gemeinsam genutzten Wohnung verlangen, wenn dies 
erforderlich ist, um eine unbillige Härte zu vermeiden. Eine unbillige Härte kann auch dann 
gegeben sein, wenn das Wohl von im Haushalt lebenden Kindern beeinträchtigt ist. Im Übri
gen gelten die Absätze 2 bis 5 entsprechend. 
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Gemäß § 214 FamFG4 kann das Familiengericht auf Antrag durch einstweilige Anordnung auch 
eine vorläufige Regelung nach § 1 oder § 2 des GewSchG treffen. Ein dringendes Bedürfnis für 
ein sofortiges Tätigwerden liegt dabei § 214 FamFG zufolge in der Regel vor, wenn eine Tat nach 
§ 1 GewSchG begangen wurde oder auf Grund konkreter Umstände mit einer Begehung zu rech
nen ist. 

3.2. Gefährdung des Kindeswohls 

Das Familiengericht ist befugt und verpflichtet, bei Gefährdung des Kindeswohls Maßnahmen 
zu treffen:  

  § 1666 BGB5 Gerichtliche Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls 

  (1) Wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefähr
det und sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat 
das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich 
sind. 

  (2) (…) 

  (3) Zu den gerichtlichen Maßnahmen nach Absatz 1 gehören insbesondere 

  1. Gebote, öffentliche Hilfen wie zum Beispiel Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe und 
der Gesundheitsfürsorge in Anspruch zu nehmen, 

  2. Gebote, für die Einhaltung der Schulpflicht zu sorgen, 

  3. Verbote, vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit die Familienwohnung oder eine andere 
Wohnung zu nutzen, sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung aufzuhalten oder zu 
bestimmende andere Orte aufzusuchen, an denen sich das Kind regelmäßig aufhält, 

  4. Verbote, Verbindung zum Kind aufzunehmen oder ein Zusammentreffen mit dem Kind 
herbeizuführen, 

  5. die Ersetzung von Erklärungen des Inhabers der elterlichen Sorge, 

  6. die teilweise oder vollständige Entziehung der elterlichen Sorge. 

  (4) In Angelegenheiten der Personensorge kann das Gericht auch Maßnahmen mit Wirkung 
gegen einen Dritten treffen. 

Gemäß § 1684 Absatz 1 BGB kann das Familiengericht auch das Umgangsrecht eines Elternteils 
mit dem Kind einschränken oder ausschließen, soweit dies zum Wohl des Kindes erforderlich 

 

4 Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit vom 
17. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2586, 2587), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 15. Juli 2024 (BGBl. 
2024 I Nr. 237) geändert worden ist (https://www.gesetze-im-internet.de/famfg/, englische Übersetzung mit 
Stand 5. Oktober 2021 abrufbar unter https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_famfg/index.html). 

5 Bürgerliches Gesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42, 2909; 2003 I 
S. 738), das zuletzt durch Artikel 14 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323) geändert worden 
ist (https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html, englische Übersetzung mit Stand 10. August 2021abruf
bar unter https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/index.html). 

https://www.gesetze-im-internet.de/famfg/
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_famfg/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/index.html
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ist. Eine Entscheidung, die das Umgangsrecht oder seinen Vollzug hierbei für längere Zeit oder 
auf Dauer einschränkt oder ausschließt, kann nur ergehen, wenn andernfalls das Wohl des Kin
des gefährdet wäre. 

4. Reformbestrebungen 

Sowohl die Bundesregierung als auch verschiedene Oppositionsfraktionen bzw. -gruppen haben 
politische Initiativen vorgelegt, die den verbesserten Schutz Betroffener bezwecken: 

– Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes für ein verlässliches Hilfesystem bei geschlechts
spezifischer und häuslicher Gewalt, BR-Drs. 589/24 vom 28.11.24 (https://dserver.bundes
tag.de/brd/2024/0589-24.pdf). 

– Antrag der Fraktion der CDU/CSU: Gewalt gegen Frauen wirksam bekämpfen – Schutz, 
Hilfe und Unterstützungsangebote ausbauen, BT-Drs. 20/13734 vom 12.11.2024 
(https://dserver.bundestag.de/btd/20/137/2013734.pdf). 

– Antrag der Abgeordneten Gyde Jensen, Nicole Bauer, Katja Adler et al. und der Fraktion der 
FDP: Gewalt gegen Frauen entschieden bekämpfen – Frauenhäuser ausbauen und Präven
tion stärken, BT-Drs. 20/14029 vom 03.12.2024 (https://dserver.bundes
tag.de/btd/20/140/2014029.pdf). 

– Antrag der Abgeordneten Gökay Akbulut, Heidi Reichinnek, Cornelia Möhring et al. und 
der Gruppe Die Linke: Frauen und ihre Kinder vor Gewalt schützen – Istanbul-Konvention 
umsetzen – Gewalthilfegesetz jetzt beschließen, BT-Drs. 20/13739 vom 12.11.2024 
(https://dserver.bundestag.de/btd/20/137/2013739.pdf). 

 

*** 

https://dserver.bundestag.de/brd/2024/0589-24.pdf
https://dserver.bundestag.de/brd/2024/0589-24.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/137/2013734.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/140/2014029.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/140/2014029.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/137/2013739.pdf
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